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Die Angst des verwahrlosten Kindes
Urs Haeberlin

Der vorliegende Aufsatz ist im Anschlufl an die kritische
Lektiire der im Jahre 1962 erschienenen Heimerziehungslehre
von Helmuth Riinger entstanden.! Er méchte anhand des
kurzen Kapitels iiber die Angst des Heimkindes die Proble-
matik andeuten, die sich in einer Darstellung einer padago-
gischen Aufgabe mit Hilfe von nicht integrierten psycho-
logischen Erkenntnissen ergeben muf.

Wenn wir lesen, daBl «viele unserer Kinder in
den Heimen, auf Grund ihrer geistig-seelischen Ver-
anlagung und ihres bisherigen héuslichen Milieus,
zur Angst ganz besonders disponiert» seien2, so miis-
sen wir bereits ein Fragezeichen anbringen, da we-
der eine psychologische noch eine padagogische De-
finition dafiir gegeben wird, was unter geistig-seeli-
scher Veranlagung und unter besonderem Dispo-
niertsein verstanden wird.

Uber die Anlagen eines Kindes, das aus Griinden
offensichtlicher Verwahrlosung in ein Heim ein-
gewiesen wird, kann nichts ausgesagt werden. Bevor
eine entsprechende Nacherziehung geschehen ist,
sind Riickschliisse auf die Anlagen nicht anders
moglich als anhand von Vererbungswahrscheinlich-
keiten, die fiir das padagogische Tun nicht wesent-
lich werden diirfen. Es ist iiberhaupt so, dafl Anla-
gen selbst nicht festgestellt werden kénnen; sondern
es konnen nur von den Eigenschaften und Fahig-
keiten her, die sich aus den urspriinglichen Anlagen
(Dispositionen) in Konvergenz mit der Umwelt
entwickelt haben, Riickschliisse auf die moglicher-
weise gegebenen Anlagen gezogen werden (William
Stern). Da offenbar das hiusliche Milieu der im
Blickpunkt stehenden Heimkinder verwahrlosend
gewirkt hat, hat mit den Anlagen wihrend langerer
Zeit eine Umwelt konvergiert, die padagogisch ne-
gativ bewertet werden muf}, wenn die Heimerzie-
hung gerechtfertigt sein soll. Mit der geistig-seeli-
schen Veranlagung der Kinder kann deshalb nur
die augenblickliche Manifestation der entwickelten
Anlagen gemeint sein. Das Disponiertsein der Kin-
der beruht demnach, wenn wir nichts Vorwegneh-

! Helmuth Riinger: Heimerziehungslehre, Luther-Verlag,
Witten, 1962
* 8.156-158

mendes hineinlegen wollen, allein auf der bisheri-
gen verwahrlosenden Erziehung. Derartige Unklar-
heiten der Begriffe konnen zu einer gefihrlichen
fixierten Haltung gegeniiber verwahrlosten Kindern
fithren.

Riinger deckt dann allerdings die Quelle der
Angstanfalligkeit auf: «Sie muBlten in ihrem héaus-
lichen Milieu echte menschliche Beziige ebenso ver-
missen wie die Geborgenheit der Familie.» Das ver-
wahrloste Kind ist in einer Umgebung aufgewach-
sen, die in ihm weder Vertrauen noch Mut reifen
lassen, weder Geborgenheit noch GewiBheit geben,
weder Mitwelt noch Heimat sein konnte. Es sollte
deshalb tatsachlich «Aufgabe und Ziel der Heim-
erziehung sein, wenn irgend moglich vom Augen-
blick der Heimaufnahme an, gar keine Angst auf-
kommen zu lassen und vorhandene Angstgefiihle
rasch und vollstandig abzubauen». Wie aber soll
eine Erscheinung abgebaut werden, die ithre Wur-
zeln in einem Lebensbereiche hat, der dem pidago-
gischen Eingriff entzogen ist? MiBte sich die pad-
agogische Frage nicht eher nach dem Werden eines
positiven Gemiitszustandes richten, der allmahlich
die Untiefen der Angst auffiillt?

Wir fragen uns weiter, ob in diesem Zusammen-
hange Riingers Scheidung in gegenstindliche und
gegenstandslose Angst wesentlich sein kann? Einen
guten Teil der gegenstandlichen, auf bestimmte Ob-
jekte bezogenen Angst mochten wir mit Furcht be-
zeichnen. Die Furcht kann sehr wohl begriindet sein
und den Objekten anhaften. So kann die Furcht vor
einem Hund ihren Grund darin haben, dal das Kind
die Erfahrung gemacht hat, da8 der Hund beifien
kann. Wer fiirchtet nicht ein Gewitter im Hinblick
auf seine Gefahren? Auch Furcht vor fremden Leu-
ten kann ihre Ursachen haben und auf schlechten
Erfahrungen beruhen. Wenn Riinger sagt, dafl die
gegenstindliche Angst «ihren Ursprung in der Um-
welt» habe, so bestitigt er damit unsere Vermutung,
daB3 er das meint, was wir hiermit als Furcht be-
zeichnet haben. Wir konnen unter Furcht eine Hal-
tung gegeniiber Objekten verstehen, die auf Grund
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von Erfahrungen oder Wissen in bezug auf diese
Objekte sich diesen gegeniiber abwehrend erweist.

Nur von solcher Auffassung her kénnen wir Riin-
gers padagogische Anweisungen verstehen, die sich
auf die gegenstandliche Angst beziehen: «Die Angst
des Kindes vor einem bestimmten Objekte oder vor
einer bestimmten Situation mufl mit Hilfe des Er-
ziehers, bei kleineren Kindern auf dem Wege iiber
die Gewohnung, bei élteren Kindern und Jugend-
lichen iiber die Einsicht abgebaut werden». Eigent-
liche Angst namlich, unter der wir nichts anderes
als mangelndes Vertrauen verstehen, wire weder
durch Gew6hnung noch durch Einsicht zu iiberwin-
den. Die eigentliche Angst ist jeder absichtlichen,
bewuBten EinfluBnahme entzogen. Wie wir noch
zeigen wollen, ist jedes Tun gegen die Angst als
fehlendes Vertrauen fruchtlos, wenn nicht im Kinde
Vertrauen wachsen kann.

In bezug auf die Angst als verkommenes, ins Ab-
grindige gewendetes inneres Bewegtsein wire es
das Zeichen des absoluten Verkennens der padago-
gischen Aufgabe, wenn gesagt wird: «Das Kind muf}
die Angst geistig verarbeiten und sie iiberwinden
lernen, soweit es geistigen Uberlegungen und Er-
kenntnissen zugénglich ist». Bei bestehendem Ver-
trauen des Kindes zum Erzieher, bei vorhandenem
Gefiihl des Beheimatetseins und der Geborgenheit
in der Bindung zum Erzieher, wird das Kind leicht
iiber eine Furcht hinwegkommen, wenn der Erzie-
her an seine Einsicht appelliert oder ganz einfach
mit dem Kinde zusammen die Furcht iiberwindet,
indem er es an die gefiirchteten Objekte gewShnt.
Nur unter der Voraussetzung, daf das Kind Bindung
zum Erfiilltsein des Erziehers erlebt, vermag das
Kind aktiv handelnd, eingebettet in das tiefe Ver-
trauen zum Erzieher, die Furcht vor bestimmten
Objekten zu bewiltigen. Allerdings zeigt uns die
Psychologie, daB3 die eigentliche Angst nicht selten
die Tendenz hat, sich an bestimmte Objekte zu fixie-
ren. Neurotische Angste fixieren sich oft an Objekte.
Da8 solche objektfixierte neurotische Angste wie die
gesunde Furcht iiber die Gewdhnung oder die Ein-
sicht des Kindes abgebaut werden kénnen, miissen
wir verneinen!

Die neurotische Angst sei meistens die Folge eines
inneren Konfliktes. Diese Ansicht finden wir z.B.
auch in der Darstellung der kindlichen Entwicklung
von Paul Haberlin bestitigt. Er sieht die Entwick-
lung hauptsichlich von einem Gesichtspunkte her,
der das Werden der moralischen Einstellung zeigt.
Wie wir bei Riinger angedeutet finden, ist das Kind
im Ubergange vom Kleinkindalter zum Schulalter
am stiarksten von Angsten bedroht. Hiberlin nennt
diese Zeit die infantile Erregungszeit. Das Kind
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kommt zum ersten Male dazu, eine Einstellung zum
Leben zu gewinnen. Diese Phase wird zur indivi-
duell wichtigsten Periode des Lebens des Kindes, da
sie ein Modell fiir alle spateren Stellungnahmen lie-
fert. In der Zeit des Kleinkindalters, einer Zeit der
ausgesprochenen Naivitiat, der «paradiesischen»
Zeit, d.h. der Zeit vor der Entscheidung, spielt die
fur die Idealbildung ausschlaggebende prinzipielle
Abrechnung mit sich selbst kaum eine Rolle. Es fehlt
noch die prinzipielle Stellungnahme zum eigenen
Verhalten. Die infantile Erregungszeit ist als die
Zeit der beginnenden Einstellung zum Leben cha-
rakterisiert. Im Zusammenhang mit dieser erstmali-
gen inneren Auseinandersetzung tritt eine Wand-
lung der Treibstruktur ein, die sich im Ansteigen
der «Verianderungstendenz», besonders in Form
der erotischen Bediirftigkeit zeigt. Durch die erst-
malige Zerstérung der Einheit des Lebens ist es eine
kritische Periode fiir die Charakterbildung. Als Folge
der noch unbewuften Einstellungsbildung sind dem
Kinde Gestandnisse, Erleichterungen und Entlastun-
gen auBerordentlich erschwert. Die Gefahr von un-
verarbeiteten Konflikten und Verdrangungen ist
grof33.

Dafl ein aktives Anteilnehmen des Erziehers an
den inneren Konflikten des Kindes nur schwer denk-
bar ist, kénnen wir durch den Umstand erkléren,
daB die Einstellungsbildung unbewufit, daher der
aktiven Einsicht und Behandlung entzogen vor sich
geht. Einen Hinweis gibt uns die Feststellung Ha-
berlins, dal das Kind eine besondere erotische Be-
diirftigkeit zeige. Die Erscheinung wird oft auch
mit Liebeshunger bezeichnet.

Wenn Riinger sagt: «Die gegenstandslose, frei
steigende Angst bedarf in besonderem Mafle der in-
tensiven und verstdndnisvollen erzieherischen Be-
handlung», so miissen wir dem entgegnen, daf3, wie
wir vorhin antonten, das unbewufite Geschehen in
dieser Phase der intensiven erzieherischen Behand-
lung entzogen ist; umso weniger sind Angste, die
inneren Konflikten dieser Phase entspringen, durch
aktive Behandlung erreichbar.

Vermutlich meint Riinger mit der verstandnis-
vollen erzieherischen Behandlung das Eingehen auf
die besondere erotische Bediirftigkeit, auf den un-
ersittlichen Liebeshunger des Kindes. Wird damit
aber lediglich das geduldige Befriedigen des Liebes-
bediirfnisses und des Zirtlichkeitsverlangens ge-
meint, so wiren wohl geniigend Beispiele zu nen-
nen, die zeigen, daB gerade das Eingehen auf diese
starken Bediirfnisse zu Verwohnung und Verwahr-
losung, zu inneren Konflikten und Angstbereitschaft

3 Paul Haberlin, Der Charakter, Basel, 1925, S. 316 ff.



fithren kann. Denn das stindige Eingehen auf den
Liebeshunger des Kindes — verstanden als Bediirfnis
— macht den Hunger immer unersattlicher und
dringt das Kind in einen der Siichtigkeit sehr nahen
Zustand, in dem die Angst keinesfalls verschwindet,
sondern bei der geringsten Belastung des Kindes in
ungeheurem Mafe auftreten kann.

Riinger weist auf einen andern Weg, wenn er
«das Hineingenommensein in die Geborgenheit der
Gruppe» als padagogische Notwendigkeit im Hin-
blick auf das sich @ngstigende Kind nennt. Dieses
Hineingenommensein kann nicht durch intensive
erzieherische Behandlung des Kindes geschehen.
Welcher behandelte und manipulierte Mensch kann
sich schon mit erfiillter Seele geborgen fiihlen!

Die wesentliche Frage in bezug auf die Angste
des verwahrlosten Kindes lautet also: Wie entsteht
im Kinde das Gefiihl des Hineingenommenseins in
die Geborgenheit? Damit richtet sich das intensive
Tun des Erziehers nicht mehr gegen die Angst des
Kindes, die eben keiner pidagogischen «Behand-
lung» zuginglich ist, sondern auf die Umwelt des
Kindes, auf daB sie ihm Geborgenheit und Heimat
werden kann. Es ist Tatsache, dafl in der direkten
padagogischen Behandlung der Angst als Grund-
gefiihl der Vertrauenslosigkeit nichts getan werden
kann; sondern zunichst geht es einfach um das
Nachholen der Erziehung des Kindes. Es ist eine
sehr nachlassige Redewendung, wenn von «piadago-
gischer Therapie» gesprochen wird, wo es ganz ein-
fach um die Erziehung geht. Ob zuerst eine duBere
Bindung als Vertrauen zum Erzieher werden kann
oder ob zuerst die Antriebe befriedet und das ver-
schiittete pathische Moment der seelischen Regun-
gen freigelegt werden muf}, d.h. ob die Nacherzie-
hung auf der Willens- oder auf der Gemiitsseite

ihren Ausgangspunkt finden, ob sie beim Arbeiten
oder beim innerlichen Verweilen beginnen soll,
héngt von der momentanen Lage des Kindes ab.
(Paul Moor)

Eine eventuelle Therapie durch den psychiatrisch
ausgebildeten Therapeuten kann notwendig wer-
den, wenn das Kind padagogisch nicht erreichbar
ist, wenn seine neurotischen Angste auf komplizier-
ten inneren Konflikten beruhen. Die Therapie kann
das Kind pidagogisch zuginglich machen, aber sie
kann nicht an der eigentlichen Erziehungsarbeit
beteiligt sein.

Es geht nicht um ein Uberwinden der Angst, son-
dern es geht um die vertrauende Bindung des Kin-
des, die die Angst nicht, wohl aber die gelegentliche
Furcht, aufkommen 14Bt. Es ist deshalb bedeutungs-
los, wenn gesagt wird: «Je vollkommener dem Kind
die Uberwindung der Angst gelingt, desto freier und
harmonischer wird es sich entwickeln». Die harmo-
nische Entwicklung kann dann geschehen, wenn
das Kind die Sehnsucht nach dem erfiillten Gemiite
des Erziehers als verheiBendes Gefiihl erleben kann.

Wir meinen damit nichts anderes, als daB das
Kind von der Angst als «Zustand, der eintritt, wenn
das Vertrauen schwindet», als die «Befindlichkeit
der Vertrauenslosigkeit»4, durch das Tun und die
gewihrende Liebe des Erziehers in einen Zustand
des Vertrauens geleitet werden miisse. Damit das
Vertrauen im Kinde reifen kann, ist eine gesamte
Nacherziehung im Hinblick auf die padagogischen
Notwendigkeiten notig, auf daBl das sich nach Er-
fullung sehnende Vertrauen im gehorsamen Tun
seinen Ausdruck finden kann.

4 Paul Moor, Heilpddagogische Psychologie, Bern, 1958, S. 69

Der schulpsychologische Dienst in der schweizerischen Volksschule
Zur Jahresversammlung der SHG, Sektion Aargau

Schliisselposition:

Mit der Entwicklung der einstigen Agrargesell-
schaft zur modernen industriellen Arbeitswelt und
den damit verbundenen Massenerscheinungen ha-
ben sich in ungeahnter Weise die empirischen, ins-
besondere die sozialen Wissenschaften: Medizin
(Psychiatrie), Psychologie und Sozialpidagogik
(Heilpadagogik, Betriebspadagogik, usw.) differen-
zlert und spezialisiert. Vorerst im Dienste der Kran-
ken und Entwicklungsgehemmten, boten sie ihre
Hilfen immer adaquater auch der heranwachsenden
Jugend an. Und die Hilfe wurde auch immer all-

gemeiner verlangt: «Da einerseits die moderne Ge-
sellschaft dem Kinde neue und groBe Belastungen
zumutet und da andererseits die Elterngeneration
nicht mehr die naive Sicherheit des padagogischen
Zugriffs hat, bedarf es einer Einrichtung, die im-
stande ist, fundierten padagogisch-psychologischen
Rat zu erteilen». (Fischer Lex. Band 36, S. 311.)
Eine solche Einrichtung war schon im Jahre 1916
vom bekannten Psychologen William Stern gefor-
dert worden. Es handelte sich von Anfang an um
die Verwirklichung der Idee des Teamworkes der
padagogischen und heilpadagogischen Hilfswissen-
schaften zugunsten der modernen «Platzanweisung
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der Jugend» im Gehéuse von Erziehung, Schule und
Beruf und zwar in Form der Erziehungs- und Le-
bensberatung.

«Frither verhielt sich die Lehrerschaft (demgegen-
iiber) teilweise ablehnend, weil sie fiirchtete, es
kénnten ihr wichtige Erziehungsaufgaben entzogen
werden, heute fordert sie selbst den Schulpsycho-
logen, um der gréBeren Differenziertheit der Schul-
verhilinisse und der Erziehungslage gerecht werden
zu konnen.» (Lex. d. Pad. 1955, Bd. IV, Sp 168 f.)
Dies wohl auch deshalb, weil der Zusammenhang
von Schulleistung und Erziehung, die Notwendig-
keit der Zusammenarbeit aller und die Schliissel-
position der Schul-Erziehung im Gesamtleben des
Volkes heute allgemein erkannt werden.

Der Ruf nach Verwirklichung

Wie in zahlreichen Lindern im Zuge dieser Um-
stellung der o6ffentlichen Schule ein Gesundheits-
dienst angegliedert worden ist, so begannen die
Volksschulen schon vor Jahrzehnten, allen voran
in USA, England, Danemark und Schweden dane-
ben oder in Zusammenhang damit, einen schulpsy-
chologischen Dienst einzurichten, als eine Institu-
tion, die dem Lehrer aller Schulgattungen helfend
und ratend zur Seite stehen soll. Der Ruf nach Ver-
wirklichung eines schulpsychologischen Dienstes im
Aargau ist seit langem von der Hilfsgesellschaft fiir
Geistesschwache, Sektion Aargau, erhoben worden.
Im Jahre 1964 wurden auch von anderer Seite Vor-
stoBe in gleicher Richtung unternommen: Von der
Primarlehrervereinigung in Zusammenhang mit
den Vorschlagen betr. Verlingerung der Schulzeit
(20. Sept. 1964), von der aargauischen Arzteschaft
anldBlich ihrer Tagung auf Schlo Lenzburg (23.
Sept. 1964) betr. Schularztdienst. Nach Voten des
Kantonsarztes Dr. H. Pfisterer, Dr. med. Ziiblin,
Vorsteher des schulpsychiatrischen Dienstes Bern
und PD Dr. med. Th. Baumann, Chefarzt am Kin-
derspital Aarau, forderte die versammelte Arzte-
schaft in einer konsultativen Abstimmung die Schaf-
fung eines kantonalen schulpsychologischen und
kinderpsychiatrischen Dienstes.

Im Februar dieses Jahres hat sodann die Vereini-
gung aargauischer Hilfs-, Sonder- und Heimlehrer
(obgenannte Sektion der SHG) der aargauischen
Erziehungsdirektion in Aarau eine umfangreiche
und wohldokumentierte Eingabe unterbreitet be-
treffend «Errichtung eines schulpsychologischen
Dienstes im Rahmen der aargauischen Volksschule,
einschlieflich der Kindergérten». Nach dem Hin-
weis auf oben angedeutete Problemstellung weist
dieses Dokument auf die aargauischen Ansitze der
Verwirklichung und bringt schlieBlich den Vor-
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schlag einer organischen, unsere vielgestaltigen Ver-
haltnisse beriicksichtigenden Konzeption eines all-
mahlichen Aufbaues von unten im Sinne einer teils
staatlichen, teils privaten und kommunal-regionalen
Tragerschaft.

Die Antwort

Der aus der Praxis herausgewachsene Vorschlag
soll spater an dieser Stelle zur Diskussion gestellt
werden. Wohl infolge des Wechsels auf der kant.
Erziehungsdirektion blieb es vorerst bei der verein-
zelten positiven Reaktion von Seite der aargauischen
Frauenzentrale. Um die Angelegenheit ins Blickfeld
der gesamtschweizerischen Aktualitat zu heben, be-
rief nun die SHG, Sektion Aargau an ihrer am 10.
Juni 1965 stattgefundenen Hauptversammlung im
Museumssaal in Aarau den St.Galler Schulpsycho-
logen, Dr. Ernst Bauer, zu einem Referat iiber den
schulpsychologischen Dienst im dhnlich-strukturier-
ten Kanton St.Gallen:

Der schulpsychologische Dienst hat sich bekannt-
lich hierzulande von Genf aus (Prof. Claparéde)
iiber die Westschweiz auf die wichtigsten deutsch-
schweizerischen Orte und Kantone ausgebreitet.
Grosso modo gibt es drei Ty pen bestehender Dienste:

1. Zentrale Organisationen von medico-padago-
gischen Universitétsinstituten aus, die ihre gemisch-
ten Equipen (Schularzt, Schulpsychologe, Sozial-
assistentin, usw.) zu den einzelnen Dorfschulen auf
das Land schicken.

2. Ortliche oder regionale Dienste einzelner Kan-
tone (z.B. des Bezirkes Meilen im Kanton Ziirich)
die vom Staate moralische und finanzielle Unter-
stiitzung erhalten.

3. Mehr oder weniger straff organisierte kanto-
nale Dienste, wo 2-3 Schulpsychologen (unter evtl.
Beizuges é&rztlicher bzw. psychiatrischer Hilfen)
geographisch zugeteilte Kantonsteile bereisen. Ein
Beispiel im Sinne straffer Ordnung bietet der basel-
stadtische schulpsychologische Dienst, ein Modell
lockerer Ambulanz, aber auch zentraler und zu-
gleich gemischtstaatlicher Struktur bietet der Kan-
ton St.Gallen:

Das Beispiel des Kantons St.Gallen

Der sanktgallische schulpsychologische Dienst
wurde im Jahre 1938 in einem Nachtrag zum kant.
Erziehungsgesetz rechtlich ermdglicht. Seit dem
Jahre 1952 haben zwei fiir die Landschaft bestimm-
te Schulpsychologen — die Stadt besitzt einen eigenen
Dienst — den Kanton als Betreuungsgebiet unter
sich aufgeteilt. Es handelt sich um eine halbstaat-
liche Institution, in welcher der Kanton 4/5 der Ko-
sten, die iibrigen Trdger 1/5 der Auslagen auf sich
genommen haben. Zu letzteren zihlen: Die Schul-



gemeinden (Kostenanteil nach Anzahl ihrer Schul-

abteilungen), der kantonale Lehrerverein, die Ge-

meinniitzige Gesellschaft, die SHG Sektion Sankt

Gallen, die Anstalten. Die beiden Schulpsychologen

bereisen ihr Kantonsgebiet. Eine ansehnliche Grup-

pe von Helfern und Helferinnen (zumeist Lehrerin-
nen und Kindergirtnerinnen) steht ihnen — aufs

Kantonsgebiet verteilt — zur Seite.

Die Aufgabe eines schulpsychologischen Dienstes
wird zusehends mannigfaltiger, doch beschrinkt
sich der sanktgallische Dienst hauptsiachlich auf
Diagnostik und Beratung der schulpsychologischen
Fille. Fiir jedes gemeldete Kind werden im Durch-
schnitt zwei Stunden reserviert. Das «Netz» der
psychologischen Helfer und Helferinnen nimmt von
Seite der Behorden, Lehrer, Fiirsorgestellen, Eltern,
Kindergirten usw. die Anmeldungen entgegen und
bereitet den Besuch des Schulpsychologen am Ort
des Kindes (Schul- oder Elternhaus) vor. Es handelt
sich jedenfalls darum, in duBerst taktvoller Weise,
Fiihlung mit Eltern und Lehrer und Kind aufzu-
nehmen, ohne irgendeine Seite zu «verletzen» und
eventuell die Anamnese (Aufnahme der Krank-
heits- bzw. psych. Problemgeschichte) aufzuneh-
men. Es geht sodann darum, dem irgendwie schwie-
rigen Kind die bestimmten Sprechstunden zu reser-
vieren und nach der fachméannischen Untersuchung
die verordneten MafBnahmen mit den Erziehern zu
besprechen bzw. verwirklichen zu helfen.

Im Einzelnen konnen die Aufgaben wie folgt
klassifiziert werden:

1. Ermittlung und Begutachtung von schwachbe-
gabten Kindern und ihre eventuelle Umschulung
in Hilfs-, Sonder-Spezialschulen und Anstalten.

2. Erteilen von Ratschligen in leichteren Fillen
von Schwachbegabung hinsichtlich Promotion,
usw.

3. Einschulung: Durchfiihrung von Schulreifeprii-
fungen (Klassen- und Individualtests), um fir
eventuelle Spatreife Zuriickstellung beantragen
zu kénnen.

4. Beratung von Eltern und Lehrern bei seelisch
bedingten Lernschwierigkeiten.

5. Begutachten von seelischen Stérungen bei cha-
rakterschwierigen Kindern und Jugendlichen.

6. Psychologische Weiterbildung der Lehrer aller
Schulstufen.

7. Elternschulung: Die Pflege der Zusammenarbeit
von Schule und Haus.

Dringlichkeit heute

Gegeniiber der vielfachen U/ berforderung unserer
Schiiler und Schiilerinnen, oft schon vom Kinder-

garten und Elternhaus weg bis hinauf in die Sekun-
dar-, Bezirks- und Mittelschule — Strapazierung
durch angstliche oder unverniinftige Eltern, iiber-
strenge oder allzularge Lehrer, durch das heutige
massiv anwachsende Schulsystem mit seinem No-
ten-, Priifungs- und materiellem («Bildungs-»)
Druck — wird der Schulpsychologe zum berufenen
und beruflichen Anwalt des Kindes.

Dr. Bauer zeigte an zahlreichen und eindriick-
lichen Beispielen, wieviele Schwachbegabte und
Uberforderte heute im Mechanismus des Schul-
systems seelisch leiden oder zugrunde gehen. Er er-
innert an den berithmten und doch so wenig be-
folgten Ausspruch des Padagogen Jean Paul: «Kin-
der und Uhren miissen nicht nur aufgezogen, son-
dern auch laufengelassen werden!»

Zum Schulpsychologen eignet sich nur, wer nebst
der fachlichen Ausbildung eine grofie menschliche
und christliche Liebe, verbunden mit intuitiver Ein-
fiihlungsfahigkeit empfangen und zu verschenken
hat. Wichtig ist nicht nur die richtig gestellte Dia-
gnose (Feststellung der schulerzieherischen Hem-
mung), sondern ebenso sehr das vitale und persén-
liche Vermogen des Schul- und Erziehungsberaters,
seine Erkenntnisse bei Eltern, Lehrern und Mit-
erziehern iiberzeugend darzustellen, als AnstéBe zu
Haltungsinderungen gegeniiber dem «angeschlage-
nen» Kinde. — Das eigentliche «Kreuz», aber auch
die Fruchtbarkeit jedes schulpsychologischen Dien-
stes besteht in der Zusammenarbeit aller Erzie-
hungspflichtigen unter Einbezug einer értlich akti-
vierten, konkreten Fiirsorge, insbesondere im Hin-
blick auf die Sanierung erziehungsschwacher oder
erziehungsunfihiger Familien. Die Notwendigkeit
einer solchen Partnerschaft kommt allmzhlich auch
in der schweizerischen Volksschule zum Durch-
bruch:

Die gesamtschweizerische Situation.

In der gut beniitzten Diskussion ergriff der Ver-
treter der Erziehungsdirektion, Herr Biland, pad-
agogischer Sekretar, das Wort. Er wies auf die Be-
reitschaft der Behorde einen kantonseigenen schul-
psychologischen Dienst, eventuell zusammen mit
der Schulgesetzrevision, ins Auge zu fassen. Die
zahlreich erschienenen Mitglieder der Sektion Aar-
gau der Schweiz. Hilfsgesellschaft, Vertreter der
itbrigen Schulstufen und Interessengremien fafiten
sodann einstimmig eine Resolution zur baldigen
Verwirklichung des Schulpsychologischen Dienstes
im Aargau.

Die «Zentrale Informationsstelle fiir Fragen des
Schul- und Erziehungswesens» in Genf, hat Ende
1962, anfangs 1963 eine Umfrage iiber den Stand
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dieses Dienstes in den deutschschweizerischen Kan-
tonen gemacht. Die Antwort zeigt, daB3 nun endlich
auch fiir unseren Kanton die Zeit zur Realisierung
des zentralen Schulreformanliegens gekommen sein
diirfte:

Von den angefragten 19 Kantonen hatten folgende
damals schon einen kantonalen schulpsychologi-
schen Dienst: Basel-Stadt, Bern, Graubiinden, Lu-
zern, St.Gallen, Schaffhausen, Solothurn und Zug.
Folgende beabsichtigen einen solchen o6ffentlichen

«Gesundheitsdienst» einzurichten: Aargau, Basel-
land, Nidwalden und Thurgau.

Bezirksweise im Aufbau begriffen waren die er-
wahnten Dienste bereits in den Kantonen Appenzell
AR und Ziirich.

Die kurze und biindige Antwort des Kantons Aar-
gau auf die Anfrage der Genfer Informationsstelle
vor drei Jahren lautete wortlich: «Einfiithrung eines
schulpsychologischen Dienstes bei bevorstehender
Schulgesetzesrevision beabsichtigt». EL

Ein Freudentag im Johanneum

Der 22. Juni 1965 war fiir das Johanneum in Neu
St.Johann ein Tag der Freude. Kirche und Kloster-
gebaude, aber auch die iibrigen Hauser des Heims
waren beflaggt. Und da auch die Sonne sich wieder
einmal, wenn auch nur fiir kurze Zeit, blicken lieB3,
fehlte nichts mehr zu einem priachtigen duBeren
Rahmen, der die Einweihung des neuen Heims fiir
praktisch-bildungsfiahige Kinder umgeben sollte.

Fiir die Kinder dieser Kategorie hat das Johan-
neum Pionierarbeit geleistet. Schon im Jahre 1955
fithrte die Schweizerische Hilfsgesellschaft fiir Gei-
stesschwache dort eine Heimleitertagung durch, ei-
nige Monate nachdem die neue Abteilung fiir prak-
tisch-bildungsfahige Kinder ertffnet worden war.
Man war damals schon beeindruckt von der Ziel-
strebigkeit der Heimleitung, und so iiberrascht es
eigentlich nicht, daB man damals schon Baupline
hatte, die sich aber nicht so rasch verwirklichen lies-
sen. Erst die Einfithrung der Invalidenversicherung
im Jahre 1960 gab das Signal zur Projektierung,
nachdem sie Subventionen in Aussicht stellte. Schon
am 13. Juni 1960 machte der Vorstand des Anstalts-
vereins, welcher das Johanneum trigt, eine Eingabe
an das Bundesamt fiir Sozialversicherung, dessen
Reaktion wohlwollend und positiv war. Als erste
Etappe des Ausbaus des Johanneums wurde ein
neues Heim fiir praktisch-bildungsfiahige Kinder in
Planung genommen. Da es von Anfang an an Plat-
zen fir geistig invalide Kinder mangelte, sah man
vor, die Zahl der Heimplitze von 56 auf 72 zu er-
héhen. Schon am 28. Juni 1960 beschlof der Vor-
stand einen Projektwettbewerb durchzufithren. Bis
Mitte Dezember war das Wettbewerbsprogramm
bereinigt, so daB es den fiinf eingeladenen Archi-
tekten zugestellt werden konnte. Schon ein halbes
Jahr darauf konnte das Preisgericht seinen Entscheid
fallen. Das Projekt mit dem Motto «Den Armsten»
ging als Sieger hervor. Es gelangte zur Auffassung,
daB die Organisation klar und iibersichtlich sei. Die
kubische und architektonische Gestaltung der Bau-
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korper seien entsprechend. Das Projekt verspreche
eine wirtschaftliche Losung der gestellten Aufgaben.
Der Verfasser, Hans Burkard, wurde in der Folge
mit der weiteren Planung und Ausfithrung betraut,
was speditiv erfolgte. Schon am 2. Marz 1962 konn-
te das iiberarbeitete Projekt dem Bundesamt fiir
Sozialversicherung eingereicht werden, welches die
Eidg.Baudirektion zu dessen Uberpriifung einsetzte.
Die Differenzen wurden am 18. September 1962
besprochen und bereinigt, doch wurde es nochmals
Friihling, bis mit dem Bau begonnen werden konnte.
Trotzdem konnten im Januar 1965 die Wohn-
trakte bezogen werden, und auf Beginn des neuen
Schuljahres 1965/66 konnte auch im neuen Schul-
trakt unterrichtet werden.

Das neue Heim prisentiert sich schon auBerlich
als prachtige, gut angeordnete Anlage. Es fiigt sich
harmonisch zu den iibrigen Gebaulichkeiten. Zwei
Wohn- und zwei Schultrakte bilden einen Innenhof.
Die Wohntrakte sind 3-geschossig, die Schultrakte
1-geschossig. Ein Personalhaus mit 7 Zimmern und
einer Stube steht in loser Verbindung zum Haupt-
gebiude. Die beiden Wohntrakte zusammen zihlen
sechs Wohneinheiten fiir je 12 Kinder. Jede Wohn-
einheit umfafBt eine Stube, ein Schwesternzimmer,
drei Schlafraume fiir je 4 Kinder, zwei Ersatzzim-
mer, dazu Schuhraum, Garderobe und die sanitiren
Anlagen. Je zwei Wohngruppen ist ein EBzimmer
zugeordnet.

Die beiden Schultrakte weisen 12 Unterrichts-
zimmer auf. Drei davon sind als Handarbeitsraume
verwendbar und eines als Schulkiiche. Dazu kommt
ein Gymnastiksaal, ein Zimmer fiir den Sprachheil-
unterricht und ein Zimmer fiir den Einzelunter-
richt. Alle Rdume sind freundlich und hell und bie-
ten eine prichtige Aussicht in die Landschaft des
Toggenburgs. Die Farbgebung ist vornehm und dis-
kret.

Die Finanzierung dieser ersten Bauetappe belief
sich auf annshernd drei Millionen Franken. Das



Bundesamt fiir Sozialversicherung versprach 50
Prozent an die anrechenbaren Kosten, dazu ein zins-
loses Darlehen von 600 000 Franken. Der Kanton
St.Gallen iiberwies als vorlaufigen Beitrag 260 000
Franken aus dem Lotteriefonds und 20 000 Franken
aus dem Sporttoto-Fonds. Die Schweizerische Stif-
tung Pro Infirmis beteiligte sich mit einem Betrag
von 100 000 Franken als auBerordentliche Zuwen-
dung. Einen namhaften Beitrag vermittelte der
hochwiirdigste Bischof von St.Gallen aus dem Jakob-
Rohner-Fonds. Dank diesen und weiteren Zuwen-
dungen von Wohltitern konnte die neue Verschul-
dung in tragharem MafBe gehalten werden.

Unter driuenden Wolken versammelte sich am
Nachmittag des 22. Juni eine festliche Gemeinde aus
allen deutschschweizerischen Kantonen im Innen-
hof der neuen Anlage. Alles wartete auf den Einzug
des hochwiirdigsten Herrn Bischof, der mit wirklich
vorziiglichen Liedern des Kinderchors begriiBt wur-
de. Wihrend er die Riume weihte, sprachen Archi-
tekt Burkard und Dr. Xaver Weder als Prasident
der Baukommission zur Festversammlung. Letzterer
lobte das Entgegenkommen des Bundesamtes fiir
Sozialversicherung, mit dem in aller Freundlichkeit
unterhandelt werden konnte. Er lieB durchblicken,
daBl man vom Kanton St.Gallen eine etwas grof-
ziigigere Unterstiitzung erwartet hatte und gab der
Hoffnung Ausdruck, dafl der erwihnte Beitrag als
wirklich nur «vorldufig» betrachtet werde. Nach-
dem wiederum die Kinder mit gekonnten Liedern
und Deklamationen aufgewartet hatten, begab man
sich auf den Rundgang durch das neue Heim, der
einen sehr guten Eindruck hinterliefl. Vor allem
fiel auf, wie man sich Miihe gegeben hat, die Raume
wohnlich und gemeinschaftsférdernd zu gestalten.
So findet man in den Unterrichtsraumen keine Ban-
ke, sondern Tische. Auch die andern Einrichtungen
sind ganz darauf ausgerichtet, die soziale Einglie-
derung zu erleichtern.

Im Turn- und Auffithrungssaal des Marthahauses
traf sich hierauf die groBe Gisteschar zu einem opu-
lenten ImbiB. Natiirlich gab es der Reden viele.
Auflockerung brachten weitere Lieder, Deklama-
tionen und Spiele der praktisch-bildungsfahigen
Kinder, und zwar in einer Vollkommenheit, die
Staunen erregte. Auch Chor- und Instrumental-Dar-
bietungen der Schwestern und Laienlehrerinnen
und -betreuerinnen trugen zum préchtig gelunge-
nen Festakt bei, den der hochwiirdigste Bischof mit
einer gedankentiefen Ansprache eréffnete. Er be-
zeichnete die praktisch-bildungsfiahigen Kinder als
Gotteskinder, welche die Menschheit dahin erpro-
ben, ob diese die gottliche Aufgabe erfiille, namlich
den schwichsten der Briider zu helfen. Von den An-

sprachen mochten wir noch diejenige des Vertreters
des Bundesamtes fiir Sozialversicherung hervor-
heben. Herr Liithy gratulierte zum gelungenen
Werk und erwiahnte, wie Vertreter anderer Behin-
dertengruppen etwa den Vorwurf erheben, man tue
gegeniiber den Geistesschwachen zuviel. Seine Er-
fahrungen seien indessen die, dal diese Gruppe
lange Zeit zu kurz gekommen ist. Daher sei es nun
am Platze, fiir sie ganz besonders einzustehen. Das
werde auch in Zukunft nicht anders sein. Er forderte
in diesem Zusammenhang das Johanneum auf, Pro-
jekte fiir weitere bauliche Anderungen einzurei-
chen, was Direktor A. Breitenmoser mit Schmunzeln
entgegennahm, hingegen die staatlichen Vertreter
St.Gallens etwas beunruhigte. Wer bis jetzt noch
nicht gemerkt hatte, wie segensreich sich die Inva-
lidenversicherung auswirkt und wie aufgeschlossen
und entgegenkommend man im Bundesamt fiir So-
zialversicherung vor allem auch gegeniiber den Gei-
stesschwachen ist, der nahm in tiefer Zufriedenheit
und voller Dankbarkeit von Neu St.Johann Ab-
schied. Es war ein feierlicher, festlicher und hoff-
nungsvoller Tag zugleich, den die 130 Giste nicht
so bald vergessen werden. Hr.

FUR SIE GELESEN

In Heft 12/1964 und Heft 1/1965 der Zeitschrift
fiir Heilpddagogik befaBt sich die Psychologin Dr.
Inge Kaufmann ausfiihrlicher mit dem Einfluf} des
Fernsehens auf die Hilfsschulkinder. Sie kommt da-
bei zum Schluf3, daB dieses Medium bei den weitaus
meisten der befragten Kinder eine hervorragende
Rolle spielt, bei vielen sogar den grofiten Teil der
Freizeit ausfullt. Trotz der Fiille des Gebotenen
greift das Kind aber doch nur einzelnes fiir sich her-
aus. Es scheint also doch, dafB hier der Fassungskraft
Grenzen gesetzt sind, iiber die das Kind nicht hin-
auszugehen vermag. Die Verfasserin glaubt darum,
daBl durch die Befragung der Kinder mit gezielten
Fragen eine Erkundung der Gesamtpersonlichkeit
méoglich ist (sozusagen als thematischer Test). In-
teressant sind die Ergebnisse in bezug auf die Iden-
tifikationsfiguren. 20 % der Buben wihlen Ritter
und Helden; 38 9% der Madchen bevorzugen Schla-
gersangerinnen und -sanger und Schauspieler, und
nur 17 % wenden sich Heldenfiguren zu. Bei den
Knaben sind es 14 %, die sich fiir Singer und Schau-
spieler erwirmen. Tierhelden bevorzugen 13 %
Knaben und 10 % Maidchen. Detektive und Poli-
zisten vermogen 11 % Knaben und 7 % Midchen
zu begeistern; bei den Komikern sind es 11 % Kna-
ben und nur 2 % Midchen. 7 % Buben interessieren
sich fiir Sportler, 4 % Madchen fiir eigentliche Fa-
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miliensendungen. Daneben gibt es eine grofie Zahl
Kinder, vor allem Miadchen, die keiner bestimmten
Sendung den Vorzug geben. Natiirlich hangt das je-
weilige Interesse sehr von der geistigen Entwicklung
und Reife ab. Das emotionell Betonte spielt in der
Bevorzugung oder Ablehnung der einzelnen Sen-
dungen eine hervorragende Rolle. Gedankliche Sen-
dungen werden durchwegs abgelehnt, ebenso sol-
che, deren Aufbau oder «Spielregeln» nicht begrif-
fen werden.

Es wire natiirlich interessant, zu wissen, ob auch
bei uns eine so grofe Zahl Hilfsschulkinder taglich
viele Stunden am Fernsehapparat sitzen und ob die
Identifikationszahlen iibereinstimmen. Hz

AUS JAHRESBERICHTEN
Erziehungsheim Oberfeld, Marbach SG

Am Beispiel eines Ehemaligen aus geschiedener
Ehe zeigt Peter Albertin, der Vorsteher des Heimes,
wieviele Erziehungsschwierigkeiten und Lebens-
schwierigkeiten ihreWurzeln in der fehlenden Liebe
und in der mangelnden Bindung haben. Mit zwolf
Jahren das Zweitklasspensum nicht erreicht — Stot-
terer — mifBtrauisch, reizbar, jahzornig und zeitweise
pervers — krank bis in die Seele hinein, so daf} eine
Dauerversorgung eingeleitet werden mufite. Dazu
die Sorgen einer alternden Mutter um dieses Men-
schenkind, das doch nichts dafir kann, daf8 es an-
dern zur Last fallen muf}. Und diejenigen, die Ver-
standnis hétten fiir den jungen Menschen, sind der-
art uiberlastet, daBl ihnen keine weiteren Biirden zu-
gemutet werden konnen. Wo wird das hinfithren?
Liebe kann ja nicht im Schichtwechsel und im Fiinf-
tagebetrieb gegeben werden. Hier stehen wir wieder
einmal an der Grenze unserer Moglichkeiten. Bei
einigermaflen seelisch und geistig Gesunden mag
der hiufige Personalwechsel vielleicht (aber nur
vielleicht!) zu verkraften sein. Beim Kranken und
Hilflosen jedoch mangelt es wihrend sieben Tagen
an Liebe. Und wo ware eine Mutter, die ihrem
Sorgenkind nur sporadische Liebe zukommen lieBe?
Wir sehen auch hier: Das Freizeitproblem fiir das
Personal stellt sich nicht in allen Heimen gleich.
Hier miiiten wir Menschen einsetzen konnen, die
bereit sind, Gruppenmutter nach der «alten Mode»
zu sein. Statt dessen sind unsere Heime Personal-
Durchgangs-Stationen geworden. Der Hausvater im
Oberfeld setzt sich vehement fiir Arbeitserleichte-
rungen ein, aber er ist der Meinung, daf3 ein Kinder-
heim nicht der Fabrik gleichgesetzt werden darf.
Hier sollten wir Wege finden, die uns vor der Kapi-
tulation bewahren. Hz
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Schweizerisches Erziehungsheim Béichtelen bei Bern

Dieses Heim ist seinerzeit aus den padagogischen
Impulsen Heinrich Pestalozzis hervorgegangen und
ist ihnen in den vielen Jahren auch treu geblieben.
War es einst eine Versorgungsanstalt fiir verwahr-
loste Kinder, so beherbergt Bachtelen heute fast aus-
schlieBlich Praktischbildungsfahige. Mannigfach
sind die Handreichungen der Zoéglinge beim Gart-
ner, Schreiner, Schuhmacher, Schneider oder Mau-
rer, und sie ermoglichen ihnen einen Platz an der
Sonne, auch wenn dieser nicht gepolstert ist. Zu
einem eigentlichen Lehrabschlufl reicht es selten,
dafiir aber zur Anlehre und zu allerlei Hilfsarbeiten.
Recht aufschluBreich sind die Kurzberichte iiber die
Ehemaligen. Wir finden sie in Landwirtschaftsbe-
trieben, im Haushalt, als Kiichenburschen in GroB-
betrieben, in Girtnereien usw. Wo die Meister und
Vorgesetzten etwas von Menschenfithrung verste-
hen, gelingt es den Schiitzlingen nicht selten, an-
sehnliche Ersparnisse zu machen. Dabei handelt es
sich bei ihnen auch jetzt noch um Menschen, die
der straffen Fithrung bediirfen und die oft eine
rechte Hypothek fiir den Betrieb sein konnen. Auch
hier kénnen Liebe und Wirme manches Krumme
gerade biegen. Hz

Die Konferenz der aargauischen

Hilfs-, Sonder- und Heimschullehrer

erledigte anlaBlich ihrer Hauptversammlung vom
23. Juni 1965 in Aarau bei gutem Besuch die laufen-
den Geschifte. Einleitend wies der Prasident der
Sektion Aargau SHG, der sozusagen alle Lehrkrafte
angehoren, welche sich im Aargau mit der Erziehung
und Schulung der geistesschwachen Kinder aller
Grade abgeben, darauf hin, wie auch die Hilfsschu-
len, heilpadagogischen Schulen und Heime im Zeit-
alter des Ausbaus stehen. Wenn dieser noch fast
stiirmischer vor sich geht als auf den andern Volks-
schulstufen, so ist das auf den Nachholbedarf zu-
riickzufiithren. Allzulange waren die genannten In-
stitutionen fiir die geistesschwachen Kinder Stief-
kinder der Volksschule. Erst in neuester Zeit wird
ihnen eine viel gréBere Bedeutung eingeraumt, als
es bis vor kurzem der Fall gewesen ist. Wenn die
verschiedenen Stufen fiir die geistig behinderten
Kinder ihre Aufgabe erfiillen wollen, miissen ihre
Arbeitsverhaltnisse verbessert werden. Das erfor-
dert eine Trennung der Sammelklassen und eine
bessere Differenzierung, also eine MaBnahme, wie
sie auch an der Oberschul- und Sekundarschulstufe
angestrebt wird. Voraussetzung hiefiir ist aber, daf
Kreise und Regionen sich zusammenschlieffen, wenn



fir die Kinder der Schulweg dadurch auch etwas
linger wird. Heute stehen Einrichtungen zur Ver-
fiigung, um ihn nicht zu zeitraubend werden zu las-
sen: Bahn- und Postautoverbindungen, ferner der
Schulbus.

Der Vorsitzende dankte ferner den Lehrkriften
an den Hilfs-, Sonder- und Heimschulen fir den
Bildungseifer. Auf diesem Sektor konnte die Sektion
sogar fiir die ganze aargauische Lehrerschaft eine
bahnbrechende Tat vollbringen, ndmlich die Durch-
fithrung eines teilweisen obligatorischen Ausbil-
dungskurses, wie er am 3. Mai 1965 begonnen hat.
Ende April ist zudem der erste «Schiirmattkurs» fiir
Erzieherinnen und Betreuerinnen geistesschwacher
Kinder zu Ende gegangen. Ferner gibt es aargauische
Lehrkrifte, welche an heilpddagogischen Ausbil-
dungskursen in den Kantonen Luzern und Basel
teilnehmen, abgesehen von den Vollkursen an den
heilpadagogischen Seminarien von Fribourg und
Ziirich, die ebenfalls aus dem Aargau frequentiert
werden. Mit allen diesen Kursen kommt der Aargau
im heilpadagogischen Ausbildungssektor einen sché-
nen Schritt vorwarts. Bald wird die Zeit der Ver-
gangenheit angehoren, wo unvorbereitete Lehrkraf-
te, Erzieherinnen und Betreuerinnen in Heimen,
Sonder- und Hilfsschulen angestellt werden miissen.

Die Konferenz durchging hierauf den Jahres-
bericht der Sektion Aargau SHG, aus dem hervor-
geht, wie es ein Anliegen des Vorstandes ist, nicht
nur die Ausbildung der Hilfs-, Sonder- und Heim-
schullehrer zu heben, sondern auch das Niveau der
von ihnen betreuten Stufen. Im ganzen hat die Sek-
tion Aargau ein an Arbeit reiches Jahr hinter sich
gebracht. Sie darf sich der Erfolge freuen, die sich
eingestellt haben.

Diese Tatsache wurde denn auch von der Ver-
sammlung bestens verdankt. Sie stimmte auch der
Jahresrechnung zu, die ein nicht besonders giin-
stiges Bild ergab. Vor allem zeigte sich, daB} die Re-
serve zu klein ist. Aus der Mitte der Versammlung
wurde daher beantragt, vom Jahre 1966 an den Jah-
resheitrag fiir Einzelmitglieder auf 10 Franken und
fir Kollektivmitglieder auf 25 Franken zu erhéhen,
Was mit groBem Mehr beschlossen wurde. Hierauf
wurden die vier bisherigen Vorstandsmitglieder
Willi Hiibscher, Lenzburg; Heinz Richner, Méhlin;
Emit Iten, Wiirenlingen, und Hans Meier, Hermet-
schwil, fiir eine weitere zweijiahrige Amtsdauer be-
statigt. Fiir zwei zuriickgetretene Lehrerinnen wur-
den neu gewihlt: Fraulein Berta Riniker, Buchs-
Aarau, und Friulein Susanne Schélkli, Wettingen,
Womit neben den Heimschulen nun auch die heil-
Padagogischen Klassen vertreten sind. Der Vorstand
erhielt ferner die Kompetenz, eine weitere Lehrerin

aus dem Gebiet des Bezirks Zofingen zu wiahlen, da-
mit alle aargauischen Regionen vertreten sind. Mit
Applaus wurde als Prasident Willi Hiibscher be-
stiatigt. Als Rechnungsrevisoren amten neu Dora
Mattenberger und Hans Miiller, Brugg. Als Ver-
treter der Hilfs-, Sonder- und Heimschulen im Vor-
stand der Kantonalkonferenz wurde einhellig der
Prisident bestimmt, als Delegierte derselben Kurt
Huber, Rheinfelden, und ein Vorstandsmitglied,
als Delegierte der Schweiz. Hilfsgesellschaft fiir
Geistesschwache 2 Vorstandsmitglieder und 3 Mit-
glieder.

Die Ehrungen mufiten leider mit einem Nekrolog
eingeleitet werden. Am 26. Januar 1965 war nam-
lich Max HochstraBer, Rothrist, plotzlich an einem
Herzschlag verstorben. Im Jahre 1953 hatte er die
Hilfsschule in Rothrist tibernommen und bewies
gegeniiber seinen Kolleginnen und Kollegen in der
Sektion Aargau groBe Anhinglichkeit. Spéter hatte
sich der Verstorbene, der durch Erheben von den
Sitzen geehrt wurde, als Rechnungsrevisor zur Ver-
fiigung gestellt. Geehrt wurde die zurtickgetretene
Kassierin, Fraulein Antoinette Wildi, Suhr. Wéh-
rend 17 Jahren hatte sie die Kasse der Sektion ge-
fuhrt und durfte als duBeres Zeichen des Dankes
einen prachtigen BlumenstrauBB entgegennehmen.
Der Vorsitzende muBte leider auch des Ausschei-
dens von Friulein Elisabeth Bichler, der langjahri-
gen Fiirsorgerin von Pro Infirmis, gedenken, mit der
der Vorstand in entscheidenden Fragen eng zusam-
menarbeitete. Dann gedachte er noch der aus der
Hilfsschularbeit zuriickgetretenen drei Kolleginnen
in Schoftland, Strengelbach und Obersiggenthal und
dankte ihnen fiur den vorbildlichen Einsatz.

Durch die lebhafte Ausbildungstatigkeit wird die
Jahrestatigkeit der Sektion etwas eingeschréankt. Im-
merhin will man im Spatherbst eine weitere Ge-
legenheit fiir die Orientierung und den Gedanken-
austausch bieten. Es hat sich gezeigt, da noch nicht
iiberall Klarheit tiber die Aufgaben und das Ziel
der heilpadagogischen Sonderschulen besteht. Dar-
itber soll das néachste Mal referiert werden. Ferner
soll der Leiter der Regionalstelle Aargau der Inva-
lidenversicherung iiber seine Erfahrungen in bezug
auf die Eingliederung Geistesschwacher in die Volks-
wirtschaft berichten und zum Abschlul soll der
Film iiber das Skilager der heilpadagogischen Grup-
penschule Lenzburg gezeigt werden, aus dem zu
ersehen ist, wie geistig invalide Kinder skifahren
lernen.

Mit dem Hinweis darauf, daf3 der Schweiz.Verein
fiir Handarbeit und Schulreform in diesem Sommer
zum erstenmal einen Kurs fiir Lehrkrafte behinder-
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ter Kinder durchfiihrt, schloB der Vorsitzende die
Versammlung, welche in einem &ffentlichen Teil,
in dem der schulpsychologische Dienst im Zentrum
stand, seine Fortsetzung fand. Uber diesen, der ein
auflerst reprasentatives Publikum vereinigte, wird
an anderer Stelle berichtet. H.

Jahresversammlung der Sektion Thurgau

Sie wurde, wie letztes Jahr, in Weinfelden abge-
halten. Der erste Teil der Versammlung diente der
Erledigung der geschéftlichen Traktanden. Jahres-
bericht, Protokoll und Jahresrechnung wurden ge-
nehmigt. Die Jahresrechnung schlof§ gegeniiber dem
Vorjahr mit einer Vermogensvermehrung von Fr.
178.50. Der Jahresbeitrag wird auf selber Héhe wie
bis anhin belassen. Der Verein hat an Mitgliedern
wieder zugenommen. Der Prasident dankt auch den
verschiedenen Gonnern der Sektion, die durch Ga-
ben wieder der Arbeit an Geistesschwachen gedach-
ten. Der bisherige Vorstand wurde fiir eine weitere
Amtsdauer bestitigt. Sich aufdriangende, vermehrte
Arbeiten sprachen fiir eine Erweiterung des Vor-
standes. Es wurden zusétzlich in den Vorstand ge-
wahlt: Lehrer W. Gees, Romanshorn, Lehrer A.
Goldi, Frauenfeld, Fraulein L. Guhl, Arbeitsschul-
inspektorin, Amriswil. Vom Erziehungsdepartement
wurde H. Miiggler, Departements-Sekretér, in den
Vorstand abgeordnet. Fiir das Jahresprogramm 1965
ist vorgesehen: Besuch des Erziehungsheimes Liitis-
burg, sowie der neugegriindeten Haushaltungsschule
Au-Boden in Brunnadern. Ferner denkt man an ei-
nen Schulbesuch in den Spezialklassen von Kreuz-
lingen, sowie an das Kennen-lernen der neuen
Rhythmik-Methode de Ferris und Janet Robins.
Uber die Spezialklassenverordnung vom 8.4.1965
sprach Schulinspektor A. Diethelm.

Im zweiten Teil der Jahresversammlung sprach
Direktor Dr. med. Zolliker iiber «Der Geistesschwa-
che im schweizerischen Recht». Er verwies dabei
auf die Sonderstellung des Geistesschwachen im Zi-
vilrecht, Strafrecht und im Versicherungsrecht. Im
Zivilrecht héren wir vom Schwachsinnigen im Sinne
des Schutzes, der Fiirsorge, aber auch im Sinne des
Schutzes der Gemeinschaft. Die Urteilsfahigkeit
wird im ZGB demjenigen abgesprochen, dem in-
folge Geistesschwiche die Fahigkeit vernunftmaBig
zu handeln fehlt. Daher miissen viele Geistesschwa-
che unter Vormundschaft gestellt werden. Sie kén-
nen dadurch vor manchen Folgen unbedachten Han-
delns bewahrt werden. So vor denjenigen gewisser
Spar- und Versicherungsvertragen, die sie unter
dem suggestiven Zwang von Vertretern immer wie-
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der eingehen. Die Ehefahigkeit von Geistesschwa-
chen sollte durch den Psychiater festgestellt wer-
den. Dir. Zolliker wies darauf hin, daBl man so viele
Geistesschwache drauflos heiraten lasse und sich
nicht Rechenschaft dariiber gebe, ob die Ehepartner
iiberhaupt anstindig zusammenleben kénnen, und
ob sie uiberhaupt fihig seien Kinder zu ernihren
und richtig zu erziehen. Das Strafgesetzbuch unter-
scheidet zwischen einem Schwergeistesschwachen,
einem Idioten, und einer weniger starken Geistes-
schwachheit. Der Blodsinnige ist nicht urteilsfahig,
daher ist er auch nicht strafbar. Man leitet bei De-
likten Versorgung in eine Anstalt ein. In den iibri-
gen Fillen von Delikten Geistesschwacher kann der
Richter die Strafe nach freiem Ermessen mildern.
«Es ist nicht so, daB etwa der Geistesschwache hau-
figer straffillig werde als wie andere Menschen»
hob Dir. Zolliker hervor. AbschlieBend kam der Re-
ferent auf das Versicherungsgesetz zu sprechen und
wies auf die seit 1960 in Kraft getretene Invaliden-
versicherung hin, die den geistig Kranken dem kor-
perlich Kranken gleichstellt. Nun st6Bt die gesetz-
lich verankerte Pflicht zur Sonderschulung geistes-
schwacher Kinder nicht mehr wie bisher auf finan-
zielle Schwierigkeiten. Die Invalidenversicherung
bezahlt Beitrige an die Sonderschulung des Kindes,
Schulentlassenen wird die berufliche Ausbildung
bezahlt und Bildungsfidhigen bezahlt die IV einen
Pflegebeitrag, Nichterwerbsfihige iiber 20 Jahre
erhalten eine Rente.

Der sehr lehrreiche Vortrag wurde gebiihrend
verdankt. H. Bir

Berichtigung

Zwei Fehler sind dem Redaktor in seinem Bericht
iiber die Delegiertenversammlung in Stans unter-
laufen, und er bittet die Leser um Entschuldigung
und Verstandnis. Der Erziehungsdirektor von Uri:
Herr Regierungsrat Josef Miiller in Fliielen. Der mit
ihm verwechselte Regierungsrat Ettlin gehort der
Obwaldner Regierung an.

Die Mitgliederbeitrige ohne Erziehungs-Rund-
schau betragen natiirlich: fiir Einzelmitglieder Fr.
1.—, fiir Kollektivmitglieder Fr. 2.— und nicht um-
gekehrt, wie gemeldet wurde.

Mit dieser Beitragsberichtigung verbinden wir
nochmals den Wunsch des Kassiers an die Sektions-
kassiere, ihre Beitrage doch méglichst termingerecht
zu entrichten. Sie erleichtern dadurch dem Quaéstor
die Arbeit ganz wesentlich. Besten Dank. Hz




	Heilpädagogische Rundschau

